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Zur Verwirklichung des Grundsatzes des gleichen Lohnes
fir eine gleichwertige Arbeit der Frauen

Im Sommer 1951 hat die Internationale Arbeitskonferenz in Genf
einer Konvention (erginzt durch eine Empfehlung) zugestimmt
iiber den Grundsatz des gleichen Lohnes fiir eine gleichwertige Ar-
beit der Frauen. Damit ist nicht ein SchluBstein gelegt, sondern im
Gegenteil Auftakt und AnstoB zu weiteren Ueberlegungen und MaB-
nahmen auf diesem Gebiet gegeben worden. Innert Jahresfrist ist —
laut Statuten der Internationalen Arbeitsorganisation — jede Mit-
gliedsregierung verpflichtet, dem Parlament liber den AbschluB
dieser Konvention Bericht zu erstatten und die Frage der Ratifika-
tion derselben zu stellen.

Selbstverstindlich wird die Durchfiihrung des Grundsatzes des
gleichen Lohnes fiir eine gleichwertige Leistung der Frauen anders
gestaltet sein miissen in Lindern, in denen die Léhne — auch die der
Privatwirtschaft — zentral durch die Regierung festgesetzt werden
als in Lindern, in denen sie in Verhandlungen zwischen Arbeiter-
und Unternehmerverbinden durch Kollektivvertrige vereinbart wer-
den. Aber auch innerhalb jeder dieser beiden Kategorien von Lin-
dern gibt es verschiedene Wege, um der Verwirklichung des Grund-
satzes niher zu kommen. So stellt sich auch fiir uns die Frage: Wel-
cher Weg sollte bei uns eingeschlagen werden, um den Grundsatz
zu verwirklichen? Die Frage ist aktuell. Wir wollen hier noch keine
Antwort darauf geben, sondern darauf hinweisen, wie andere Linder
vorgegangen sind, um daraus gegebenenfalls Anregungen und Erfah-
rungen zu gewinnen.

Das Internationale Arbeitsamt hat die verschiedenen Methoden,
die heute auf diesem Gebiet eingeschlagen werden, untersucht und
zuhanden einer Zusammenkunft von Experten fiir die Frauenarbeit
von Mitte Dezember 1951 zusammengestellt.

Der Bericht fiihrt verschiedene Linder an, in denen die Verwirk-
lichung des Grundsatzes auf dem Wege der Gesetzgebung angestrebt
wurde. So ist in Ontario (Kanada) ein Gesetz angenommen worden,
das am 1. Januar 1952 in Kraft getreten ist und das eine Art von
Schiedsverfahren und obligatorischen Entscheidungen vorsieht: Der
Arbeitsminister von Ontario kann einen Schiedsrichter ernennen,
dessen Aufgabe es ist, Klagen von Arbeiterinnen zu priifen, die den
Eindruck haben, in Bezug auf die Lohnzahlung diskriminiert, also
allein wegen ihres Geschlechtes schlechter behandelt worden zu sein.

In den USA bestehen zurzeit bereits in 12 Staaten Gesetze iiber
den gleichen Lohn fiir eine gleichwertige Leistung der Frauen. Das
1949 neu beschlossene kalifornische Gesetz bestimmt in detaillierter
Weise die Griinde, die eine gleiche — oder eine ungleiche Entloh-
nung von Minnern und Frauen bedingen, respektive gestatten.,
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Frankreich, das von einer zentralen Festsetzung der Léhne durch
die Regierung wieder zuriickgekehrt ist zu freien Kollektivvertragen,
hat dennoch den Grundsatz des gleichen Lohnes fiir eine gleichwer-
tige Leistung der Frauen in der Gesetzgebung beibehalten. So be-
stimmt ein Gesetz vom 11.Februar 1950, daB die Landeskollektiv-
vertrage obligatorisch Bestimmungen enthalten miissen iiber die
MaBnahmen zur Anwendung des Grundsatzes des gleichen Lohnes
fiir eine gleichwertige Arbeit der Frauen und Jugendlichen. Das
Dekret vom 23. August 1950 iiber die Festsetzung von Minimallgh-
nen macht keinen Unterschied zwischen minnlichen und weiblichen
Arbeitern.

In ihrer Verfassung haben neuerdings Nicaragua und Salvador den
Grundsatz des gleichen Lohnes festgelegt, und zwar — das ist das
Neue — nicht nur in allgemeinen Wendungen, wie es bisher schon
in verschiedenen Verfassungen geschehen ist, sondern in einer sehr
bestimmten Form. So wurde zum Beispiel in der Verfassung von
Salvador festgelegt, daB in ein und demselben Betriecb und unter
gleichen Umstinden gleichen Leistungen ein gleicher Lohn entspre-
chen miisse, unabhiingig vom Geschlecht, der Rasse, des Glaubens
oder der Nationalitit des Arbeitnehmers.

Diese genaue, detaillierte Festlegung des Grundsatzes in der Ver-
fassung hat ihre Ursache unter anderem darin, daB mit allgemeinen
Verfassungsformulierungen bisher nicht iiberall ermutigende Erfah-
rungen gemacht worden sind. Sie wurden vielmals nicht eingehalten.
In Westdeutschland sind zudem Schwierigkeiten entstanden iiber die
Auslegung des betreffenden Artikels 3 des Grundgesetzes, der lautet:

1. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

2. Minner und Frauen sind gleichberechtigt.

3. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung,
seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft,
seines Glaubens, seiner religiosen oder politischen Anschau-
ung benachteiligt oder bevorzugt werden.

Die Meinungen sind nun geteilt iiber die Frage, ob diese Bestim-
mungen auch die Gleichheit der Entlshnung von Minnern und
Frauen bei gleichwertiger Arbeitsleistung bedingen? Sind die
Grundgesetzbestimmungen zudem unmittelbar bindend, solange
noch keine Ausfiihrungsgesetze dazu bestehen? Ein ausfiihrliches
Rechtsgutachten von Prof. Dr. H. C. Nipperdey («Gleicher Lohn der
Frau fiir gleiche Leistung», Bund-Verlag, Kéln, 1951) bejaht diese
Fragen und zieht in seinen Ergebnissen die SchluBfolgerungen:

1. Der Grundsatz: Gleicher Lohn fiir eine gleiche Leistung
ergibt sich aus Art.3 des Bonner Grundgesetzes und ist somit
ein Bestandteil der Verfassung der Bundesrepublik.
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2. Der Grundsatz ist unmittelbar geltendes Recht, an das alle
seit dem 24. 5. 1949 getroffenen Lohnvereinbarungen gebunden
sind.

Vom Arbeitsgericht in Kéln ist ebenfalls ein Entscheid gefillt wor-
den, daf} die Gleichheit der Entlohnung bestehen miisse, wenn eine
Frau die gleiche Arbeit wie ein Mann ausfiihren miisse.

Auch dort, wo der Grundsatz des gleichen Lohnes fiir eine gleich-
wertige Leistung der Frauen in Gesetz oder Verfassung verankert ist,
stellt sich das Problem der Bewertung der Arbeit. Wann liegt eine
gleichwertige Leistung vor im F all, daB Ménner und Frauen nicht
genau die gleiche Arbeit verrichten? In dieser Hinsicht gehen die
USA voran, indem sie die verschiedenen Arbeiten analysieren und
Elassifizieren.

Eine solche Arbeitsanalyse ist zudem wertvoll bei der Vermittlung
von Arbeitskriften. Allzu oft werden traditionsgemiB gewisse — vor
allem besser bezahlte — Arbeiten als Minnerarbeiten gestempelt.
Eine genaue Analyse der Arbeit und jhrer Anforderungen an den
Ausfiihrenden lassen oftmals erkennen, daB3 diese ebenso gut von
Frauen wie von Minnern bewiltigt werden konnte. Auf diese Weise
kénnen neue, auch besser bezahlte Berufe den Frauen geoffnet
werden.

Eigene Wege ist Schweden gegangen, wo die kollektiven Arbeits-
vertrage die Grundlage von Lohnfestsetzungen sind. Hier haben sich
der Schwedische Gewerkschaftsbund und der Unternehmerverband
geeinigt iiber die Wiinschbarkeit der Abschaffung aller willkiir-
lichen, allein auf dem Geschlecht beruhenden Lohndifferenzen. Sie
schlagen vor, daB in Zukunft die Léhne festgelegt werden entspre-
chend dem Anteil, den jeder Arbeiter zur Produktion beitrigt. Auch
hier wird eine bis ins einzelne gehende Klassifizierung der Arbeiten
in jedem Industriezweig vorgesehen.

Wieder andere Linder versuchen — ebenfalls in Anpassung an
die Genfer Beschliisse —, den Grundsatz des gleichen Lohnes
schrittweise zu verwirklichen. So wurde der vom australischen
Schiedsgericht festgelegte Grundlohn der F rauen von bisher meist
92 bis 54 Prozent allgemein auf 75 Prozent der Minnerlshne fest-
gelegt. Die luxemburgische Regierung bestimmte, daB der Unter-
schied zwischen Minner- und Frauenléhnen in Zukunft nur noch
10 Prozent betragen solle.

Bei einer solchen schrittweisen Verwirklichung besteht allerdings
die Gefahr, da8 die FrauenlShne auf den festgesetzten Prozentsitzen
einfrieren. Die Experten fiir die Frauenarbeit in Genf empfehlen
daher, daB in diesen Fillen von vornherein weitere periodische An-
passungen der Frauenléhne vorgesehen werden.

In verschiedenen Lindern scheint es notwendig, sich zuerst einen
Gesamtiiberblick zu verschaffen iiber die tatsdchlichen Unterschiede
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zwischen Minner- und Frauenlohnen wie auch iiber alle Aenderun-
gen, die eine Anwendung des Grundsatzes des gleichen Lohnes fiir
eine gleichwertige Leistung hervorrufen miiBten. Eine solche Kom-
mission wurde 1944 ir GroBbritannien von der Regierung eingesetzt.
In Schweden wurde ci1e Kommission mit dhnlichen Aufgaben von
der parititischen Organisation der Unternehmer und Arbeiter ge-
bildet.

Damit beriihren wir einen Punkt, der auch fiir unser Land die
groBite Bedeutung hitte. Auch bei uns herrscht weitgehend Dunkel
iiber die tatsichlichen Lohnunterschiede bei Frauen und Minnern
bei gleichwertigen Leistungen. Wohl bestehen Lohnstatistiken des
Biga und der Suval. Aus ihnen geht jedoch nur hervor, wie viel
niedriger die Frauenlohne im Durchschnitt stehen als die Minner-
Iohne. Sie sagen nichts dariiber aus, ob die Frauenlohne niedriger
sind, weil die Frauen weniger anspruchsvolle Arbeiten verrichten,
oder ob die Lohne trotz gleichwertiger Leistung niedriger sind. Das
ist jedoch der entscheidende Punkt. Eine eidgenossische Kommission,
zusammengesetzt aus Vertretern der Behorden, der Arbeitnehmer
und der Arbeitgeber, in der selbstverstandlich auch Frauen ver-
treten sein miiflten, konnte hier wertvolle und notwendige Arbeit
leisten. Thre Aufgabe wire eine doppelte: Erstens ein méglichst
umfassendes Bild iiber die tatsichlichen Verhiltnisse zu gewinnen,
dariiber, was alles geiindert werden miillte, um den Grundsatz des
gleichen Lohnes fiir eine gleiche Leistung der Frauen bei uns zu
verwirklichen. Zweitens wire es ihre Aufgabe, zu priifen, durch
welche MaBBnahmen einer Verwirklichung des Grundsatzes in unse-
rem Land am besten néhergekommen werden kann, unter Beriick-
sichtigung unserer besonderen Verhiltnisse und der bei uns iiblichen
Methoden der Lohnfestsetzung.

Die Bildung einer solchen Kommission gehort zu den aktuellen
Forderungen der Gewerkschafterinnen. Dabei sind sie sich wohl
bewuBlt, da8 nicht alle Arbeiten einer Kommission iiberlassen wer-
den konnen, sondern daBl einer Verwirklichung des Grundsatzes
des gleichen Lohnes fiir eine gleichwertige Leistung der Frauen nur
nihergekommen werden kann, wenn jeder einzelne Gewerkschafter
und jede Gewerkschafterin sich an ihrem Platz ebenfalls dafiir ein-

setzen. .
M. Oettls.

189



	Zur Verwirklichung des Grundsatzes des gleichen Lohnes für eine gleichwertige Arbeit der Frauen

